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Drogenpolizei und Strafverfolgung /

Police des stupéfiants et poursuite pénale

Zusammenfassung

Herstellung, Verkehr und Konsum von Betäubungsmitteln sind gemäss dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel bewilligungspflichtig bzw. bei bestimmten Substanzen generell verboten. Die kantonalen Gerichtsinstanzen senden dem Bundesamt für Polizeiwesen Kopien ihrer Entscheide in Drogensachen zu, die dieses dem Bundesarchiv  zur Archivierung abliefert. Da das BAR diese Entscheide ab dem Jahr 2001 nicht mehr übernimmt, müssen die Kantone die Archivierung ihrer Gerichtsentscheide in Drogenangelegenheiten spätestens ab diesem Jahr selbst sicherstellen.

Die integrale Aufbewahrung der Entscheidsammlungen von Bezirks- und Kantonsgerichten ist in der Regel gewährleistet, während die entsprechenden Akten meistens nur im Rahmen von Stichproben übernommen werden. Die Entscheide und Akten der unteren Gerichtsinstanzen (Bezirksstatthalter als Einzelrichter) werden meistens nicht vollständig übernommen, so dass im Bereich der „Bagatellfälle“ in Drogensachen mit einem Überlieferungsverlust zu rechnen ist. 

Résumé

Selon la loi fédérale sur les stupéfiants, la fabrication, le commerce et la consommation de stupéfiants sont soumis à un régime d’autorisation obligatoire, et, le cas échéant, pour certaines substances, frappés d’une interdiction générale. Les autorités judiciaires cantonales envoient à l’Office fédéral de la police copie de leurs décisions dans les affaires de drogue, copie que l’Office transmet aux Archives Fédérales pour archivage. Comme celles-ci n’archiveront plus ces décisions dès 2001, les cantons doivent au plus tard à cette date assurer eux-mêmes l’archivage de leurs décisions judiciaires dans les affaires de drogue.

La conservation complète des recueils des décisions des tribunaux de district et des tribunaux cantonaux est en général garantie, tandis que les actes correspondants ne sont eux généralement archivés que dans le cadre d’échantillonnages. Les décisions et les dossiers des autorités judiciaires de première instance (cas du préfet de district comme juge unique) ne sont généralement pas pris en charge dans leur intégralité, si bien que pour les cas d’affaires de drogue sans gravité, il est à compter avec une perte de leur documentation.

1. Ausgangslage

Als Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes gelten abhängigkeitserzeu​gende Stoffe der Wirkungstypen Morphin, Kokain und Cannabis sowie eine Reihe von weiteren ähnlich wirkenden Substanzen
. Die Herstellung, die Abgabe, der Bezug und die Verwendung dieser Stoffe sind generell bewilligungspflichtig. Bestimmte Stoffe wie Rauchopium, LSD oder Hanfkraut zur Betäubungsmittelgewinnung dürfen nicht angebaut, eingeführt, hergestellt, konsumiert oder in Verkehr gebracht werden. Die Verfolgung von Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz obliegt den Kantonen, die sämtliche Urteile, Strafbescheide und Einstellungsbeschlüsse sofort nach deren Erlass der Bundesanwalt​schaft mitzuteilen haben
.

Als schweizerische Zentralstelle für die Bekämpfung des unerlaubten Betäubungsmittelver​kehrs fungiert das Bundesamt für Polizeiwesen
, das die Koordination zwischen den betei​ligten Bundesstellen, den Kantonen, den Behörden anderer Länder und der INTERPOL si​cherstellt.

2. Gesetzliche Grundlagen (Auswahl)

a) Bund
Das Bundesgesetz betreffend Betäubungsmittel vom 2. Oktober 1924 (in Kraft ab dem 1. August 1925; Bundesblatt 1924/41, 509–515) regelte erstmals auf Bundesebene die Bewilligungspraxis für den Verkehr mit psychotropen Stoffen und die Strafverfolgung ihres Missbrauchs.

Die geltende Grundlage der schweizerischen Drogenpolitik bildet das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) vom 3. Oktober 1951 (AS 1952 241).

Die Verordnung über das Dateiverarbeitungssystem zur Bekämpfung des illegalen Drogenhandels (DOSIS-Verordnung) vom 26. Juni 1996 (AS 1996 2287) regelt den Betrieb und die Benützung des Datenverarbeitungssystems zur Bekämpfung des illegalen Drogenhandels (DOSIS) durch die Zentralstelle zur Bekämpfung des unerlaubten Betäubungsmittelverkehrs.

b) Kantone

Da die Kantone im Bereich der Drogenpolizei Bundesrecht vollziehen, entfällt eine spezifische kantonale Gesetzgebung.

3. Aktenproduktion, Archivierungssituation und Bewertungsdiskussion

a) Bund
Im Bereich Drogenpolizei fallen beim Bund ausser der Gesetzgebung und allfälligen Appellationen an das Bundesgericht vor allem Unterlagen der Bundesanwaltschaft an, nämlich Sammlungen von kantonalen Polizeirapporten und Strafentscheiden aus Prozessen wegen Missbrauchs von Betäubungsmitteln. Laut der geltenden Verordnung sollen die Strafurteile bis mindestens 2004 von den kantonalen Behörden weiter eingesandt werden. Ob die Bundesanwaltschaft diese Sammlung über dieses Jahr hinaus weiterführen wird, ist im Moment noch offen. Unabhängig von diesem Entscheid hat jedoch das Bundesarchiv entschieden, die ab 1948 teilweise und ab 1983 vollständig vorhandenen Entscheidsammlungen nur noch bis zum Jahr 2000 zu übernehmen. Die Statistiken sollen dagegen weiterhin übernommen werden.

Die Daten und Begleitakten aus dem Datenverarbeitungssystem zur Bekämpfung des illegalen Drogenhandels (DOSIS) werden durch die Zentralstelle zur Bekämpfung des unerlaubten Betäubungsmittelverkehrs spätestens bei der Löschung eines ganzen Datenblocks dem Bundesarchiv abgeliefert
.

Ab dem Jahr 2001 muss also die Archivierung der Gerichtsentscheide in Betäubungsmittelprozessen durch die Kantone sichergestellt werden, da das Bundesarchiv ab diesem Jahr auf die Archivierung der Entscheidsammlungen verzichtet.

b) Kantone

Gerichtsprozesse wegen Missbrauchs von Betäubungsmitteln werden in den Kantonen in der Regel vor den Amts- bzw. Bezirksgerichten durchgeführt. Die Entscheide dieser Instanzen werden als chronologische Entscheidsammlungen („Gerichtsurteile“) in den Staats- oder Bezirksarchiven dauernd aufbewahrt. Die Urteile in leichteren Fällen, in denen die Amts- bzw. Bezirksstatthalter als Einzelrichter Verfügungen aussprechen, werden z. B. in Luzern nur im Rahmen von einzelnen Jahrgängen der Verfügungen vom Staatsarchiv übernommen. In jedem Fall werden aber Doppel der Urteile an die Bundesanwaltschaft geschickt.

Die entsprechenden Gerichtsakten werden üblicherweise nicht integral archiviert, und wo sie aufbewahrt werden, sind sie nicht nach Delikten geordnet.

Der Betrieb von Kliniken, Apotheken, medizinischen Laboratorien und ähnlichen Institutionen sowie der Verkehr mit Betäubungsmitteln sind bewilligungspflichtig und werden in den Kantonen durch die Kantonalen Heilmittelkontrollen oder durch die Kantonsapotheker überwacht. Aus dieser Kontrolltätigkeit resultieren Bewilligungen für die Herstellung von und für den Handel mit Betäubungsmitteln, für die Ausübung bestimmter Medizinalberufe sowie Fallakten, wenn Verstösse gegen die gesetzlichen Bestimmungen festgestellt werden. Die Bewilligungen werden in der Regel nicht integral archiviert, da es sich um Dokumente handelt, die regelmässig erneuert werden müssen.

4. Archivierungsempfehlungen

a) Bund
–
Integrale Sammlung der Strafurteile bis 2000.

–
Statistiken, basierend auf den eingesandten Strafurteilen.

–
DOSIS-Daten und Begleitakten gemäss Verordnung.

b) Kantone

Strafurteile

Integrale Sammlung der Strafurteile in Betäubungsmittelsachen ab 2001; diese Archivierung ist im Rahmen der Entscheidsammlungen in der Regel bereits gewährleistet. Die Entscheide unterer Instanzen, z. B. der Bezirksämter, sind gemäss der kantonalen Praxis aufzubewahren.

Gerichtsakten
Auswahl gemäss eigenen, in einigen Kantonen bereits bestehenden Kriterien. Ein spezielles Aussondern der Akten von Betäubungsmittelprozessen dürfte kaum realisierbar sein.

Kontrolltätigkeit des Kantonsapothekers bzw. der Heilmittelkontrolle

Integrale Aufbewahrung von einschlägigen Fallakten aus der Kontrolltätigkeit des Kantonsapothekers bzw. der Heilmittelkontrolle.

Stand: Mai 2000

Vom Vorstand des VSA am 14. September 2000 genehmigt

�	Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 (AS 1952 241), Stand 20. Oktober 1998, Art. 1 und 8.


�	Ebd., Art. 28; sowie darauf basierend die Verordnung über die Mitteilung kantonaler Strafentscheide (Mitteilungsverordnung) vom 1. Dezember 1999 (AS 2000 2), Stand 11. Januar 2000.


� 	Ebd., Art. 29.


� DOSIS-Verordnung vom 26. Juni 1996 (AS 1996 2287), Art. 17.





_978499558.doc
�



�
















